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Checkliste: Besteht ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung? 
	Prüfpunkt
	Häkchen

	Die Befristung ist unwirksam: Ist eine Befristung, beispielsweise wegen eines formalen Mangels unwirksam, wandelt sich das Beschäftigungsverhältnis automatisch in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
	

	In bestimmten Fällen haben Kollegen, die auf Basis eines befristeten Vertrags arbeiten, Anspruch auf Weiterbeschäftigung:
- bei einer entsprechenden Zusage Ihres Arbeitgebers,
- wenn Ihr Arbeitgeber die Erwartung geweckt hat, die Kollegin bzw. der Kollege werde bei Eignung und Bewährung weiterbeschäftigt,
-wenn Ihre Kollegin oder Ihr Kollege nach Ablauf des Arbeitsvertrags seine Tätigkeit fortsetzt und Ihr Arbeitgeber Kenntnis von diesem Vorgehen hat.
	


Ist einer der hier genannten Punkte gegeben, empfehlen Sie einem betroffenen Kollegen, die Weiterbeschäftigung zu verlangen. Sollte sich Ihr Arbeitgeber weigern, raten Sie ihm, einen Fachanwalt für Arbeitsrecht zu Rate zu ziehen. Weisen Sie Ihre Kollegen in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf die 3-Wochen-Frist hin.


